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Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Erstattung 
der Hausanschlusskosten für die Wasserversorgung der Ge-
meinde Brammer (Wassergebührensatzung) 
 
 
 
Inhalt: 
Neufassung vom 19.09.2019, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 42 vom 18.10.2019 
 
 
Vorgeschichte: 
Satzung vom 15.12.1983, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 51 vom 24.12.1983 
1. Änderung vom 2.1.1992, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 2 vom 18.1.1992 
2. Änderung vom 6.1.1994, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 2 vom 15.1.1994 
3. Änderung vom 11.12.1995, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 50 vom 16.12.1995 
Neufassung vom 12.8.1999, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 33 vom 21.8.1999 
1. Änderung vom 14.12.2006, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 50 vom 16.12.2006 
2. Änderung vom 19.12.2013, veröffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 52 vom 27.12.2013 
 
 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 
der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), der § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 
Satz 1 und 2 und § 6 Abs. 1 - 7 und § 9a Abs. 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 19. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H., S. 27) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. S. 169), und des § 26 der Wasser-
versorgungssatzung vom 31.03.1982 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung der Gemeinde Brammer vom 18.09.2019 folgende Neufassung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Wasserversorgung der Gemeinde Brammer und die 
Erstattung der Hausanschlusskosten erlassen: 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
Diese Satzung gilt für das Gebiet der Gemeinde Brammer.  
 
 
§ 2 - Benutzungsgebühren 
(1)  Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unter-

haltung der Einrichtung zur Wasserversorgung einschließlich der Verzinsung des auf-
gewendeten Kapitals und der Abschreibungen Benutzungsgebühren. Zu den Kosten 
der Unterhaltung gehören auch die Kosten für die Unterhaltung der Hausanschlüsse 
und den Austausch der Wasserzähler nach den Vorschriften des Eichgesetzes. Sie 
gliedern sich in Grundgebühren und Zusatzgebühren. 

 
(2)  Die Grundgebühr wird erhoben für das Vorhalten der Wasserversorgungsanlage. 
 
(3)  Die Zusatzgebühr wird erhoben für die Benutzung der Anlage für alle Grundstücke, die 

tatsächlich an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind. 
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§ 3 - Gebührenmaßstab und Gebührensatz 
(1)  Die Grundgebühr für die Wasserversorgung wird nach der Zahl der Wohnungen auf 

den angeschlossenen Grundstücken erhoben. Die Grundgebühr beträgt für jede Woh-
nung auf dem angeschlossenen Grundstück 125,00 Euro jährlich. 

 
(2)  Als Wohnung im Sinne des Abs. 1 gilt eine Mehrheit von Räumen, die gegenüber an-

deren Wohnungen oder Wohnräumen baulich abgeschlossen sind und über einen sa-
nitären Waschraum sowie eine Küche verfügen. Dies gilt auch für Wohnungen, für die 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht zutreffen, wenn sie tatsächlich als Wohnun-
gen für andere, als eigene Zwecke genutzt werden. Befinden sich auf den angeschlos-
senen Grundstücken landwirtschaftliche, gewerbliche Betriebe oder sonstige Einrich-
tungen, die die Wasserversorgungsanlage in Anspruch nehmen können, gelten die 
gewerbliche oder landwirtschaftliche Nutzung sowie jede Einrichtung als eine Woh-
nung im Sinne des Abs. 1.  

 
(3)  Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des aus der Wasserversorgungsanlage ent-

nommenen Wassers berechnet. Sie beträgt 0,65 Euro pro Kubikmeter entnommenen 
Wassers. 

 
(4)  Für die Abgabe von Bauwasser wird, soweit nicht durch Wasserzähler gemessen, eine 

Pauschale erhoben. Diese beträgt 105,00 Euro für jedes Bauvorhaben.  
 
(5)  Zu den in den Absätzen 1 - 4 genannten Gebühren wird die Umsatzsteuer in der jeweils 

gesetzlichen Höhe erhoben.  
 
 
§ 4 - Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
(1)  Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens je-

doch  
 

a)  für die Grundgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag der betriebsfertigen 
Herstellung des Hausanschlusses einschließlich Wasserzähler folgt, sofern das 
Grundstück bebaut ist oder gewerblich genutzt wird und 

b) für die Zusatzgebühr mit dem Verbrauch. 
 
(2)  Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Hausanschluss außer 

Betrieb genommen wird und der Gemeinde hiervon schriftlich Mitteilung gemacht wor-
den ist. 

 
(3)  Besteht die Gebührenpflicht nur für einen Teil des Jahres, ist für jeden angefangenen 

Monat ein Zwölftel der Jahresgrundgebühr zu zahlen.  
 
(4)  Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer des Grundstücks oder der Wohnungs- oder 

Teileigentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbau-
berechtigte anstelle des Eigentümers Gebührenpflichtiger. Die Wohnungs- und Teilei-
gentümer einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtpflichtige der auf ihr gemein-
schaftliches Grundstück entfallenden Benutzungsgebühren. Miteigentümer oder meh-
rere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtpflichtige. 
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(5)  Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 
den Übergang folgen-den Monats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisherige 
Gebührenpflichtige die Mitteilung über den Wechsel versäumt, so haftet er für die Ge-
bühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Gemeinde ent-
standen sind, neben dem neuen Gebührenpflichtigen.  

 
(6) Gemäß § 6 Abs. 7 des Kommunalabgabengesetzes ruht die Gebühr als öffentliche 

Last auf dem Grund-stück. 
 
(7)  Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlagen fest-zustellen oder zu überprüfen. 

 
(8) Die Abrechnung der Vorauszahlungen erfolgt einmal jährlich zum 01.01. des Kalen-

derjahres. 
 
 
§ 5 - Heranziehung und Fälligkeit 
(1)  Die Wassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekannt-

gabe des Bescheides fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben ange-
fordert werden. 

 
(2)  Die Gemeinde erhebt vom Beginn des Erhebungszeitraumes an Vorauszahlungen bis 

zur Höhe der voraus-sichtlich entstehenden Gebühr. Die Vorauszahlung wird nach der 
Menge des aus der Wasserversorgungsanlage im Vorjahr entnommenen Wassers be-
rechnet. Das Vorjahr wird gleichzeitig endgültig abgerechnet. Be-stand im Vorjahr 
noch keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang seitdem wesentlich 
geändert, wird die zugrunde zulegende Wassermenge geschätzt. Bei Beendigung der 
Gebührenpflicht oder bei einem Wechsel des Gebührenpflichtigen wird unverzüglich 
die entnommene Wassermenge ermittelt und ab-gerechnet. 

 
(3)  Die Gebühr wird in Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 

und 15. November fällig. Die Gebühr kann auf Antrag des Gebührenpflichtigen zum 
01.07. des Kalenderjahres als Jahreszahler entrichtet werden.  

 
(4)  Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nach 
Beendigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. Dasselbe 
gilt für die Abrechnung von Schätzungen. 

 
 
§ 6 - Hausanschlusskosten 
(1)  Für Herstellung des Hausanschlusses durch die Gemeinde sind der Gemeinde die 

tatsächlich entstandenen Kosten zu erstatten. Satz 1 gilt entsprechend für die Erneu-
erung oder Veränderung oder Beseitigung der Hausanschlüsse, wenn sie vom An-
schlussnehmer veranlasst wurde. Der öffentlich-rechtliche Erstattungsanspruch ent-
steht mit der betriebsfertigen Herstellung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der 
Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt 
und ist einen Monat nach Bekannt-gabe des Bescheides fällig.  
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(2)  Hausanschlussleitungen, die in der Längsrichtung einer öffentlichen Straße verlegt 

werden, gelten als Versorgungsleitungen. Der Erstattungsbetrag für den Hausan-
schluss wird in diesem Fall in der Höhe eines durchschnittlichen Erstattungsbetrages 
für ein Grundstück in der Ortslage berechnet.  

 
 
§ 7 - Erstattungspflichtige 
Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Erstattungsbescheides Ei-
gentümer des Grund-stücks oder zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigter ist. Bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Miteigentümer oder mehrere aus dem gleichen Grund 
dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 
 
 
§ 8 - Umsatzsteuer 
Zu den nach § 6 zu erstattenden Kosten wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
geltenden Höhe erhoben. 
 
 
§ 9 - Datenverarbeitung 
(1)  Zur Ermittlung der Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen 

der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen perso-
nenbezogenen und grundstücksbezogen Daten, die aus der Prüfung des gemeindli-
chen Vorkaufsrechtes nach §§ 24 bis 28 BauGB und § 3 WoBauErlG der Gemeinde 
bekannt geworden sind, sowie aus dem Grundbuchamt, der Einwohnermeldebehörde, 
der Ordnungsbehörden, den Unterlagen der unteren Bauaufsichtsbehörde und des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformation, durch die Gemeinde zulässig. Dies 
gilt entsprechend für Daten, die zum Zwecke der Beitragserhebung oder der Haus-
nummernvergabe erhoben und gespeichert worden sind oder zum Zwecke der Erhe-
bung von Realsteuern übermittelt worden sind. Das Amt Nortorfer Land als die für die 
Gemeinde gesetzlich zuständige Verwaltungsbehörde darf sich diese Daten von den 
genannten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.  

 
(2)  Die Gemeinde bzw. das Amt Nortorfer Land ist befugt, auf der Grundlage von Angaben 

der Abgabepflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder angefallenen Daten 
ein Verzeichnis der Abgabepflichtigen mit den für die Abgabenerhebung nach dieser 
Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Abgaben-
erhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiterzuverarbeiten.  

 
(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung sowie des 

Landesdatenschutzgesetzes.  
 
 
§ 10 - Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer ent-
gegen § 4 Abs. 7 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass 
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Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen fest-
zustellen oder zu überprüfen. 
 
 
§ 11 - Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.08.2019 in Kraft. Sie ersetzt die Wassergebühren-
satzung vom 12.08.1999, die gleichzeitig außer Kraft tritt. Die Gebührenanpassung des § 3 
dieser Satzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft.  
 
 
Brammer, den 19.09.2019 
Gemeinde Brammer 
Die Bürgermeisterin 
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